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Militärpflichtersatz.

Auf 1, Januar I960 ist das neue Bundesgesetz über den
Militärpif licht ersatz in Kraft getreten, das wesentliche
Neuerungen Bringt, so u.a.; Abschaffung der Vermögenssteuer

und damit auch der viel beanstandeten Besteuerung
der Anwartschaften, Besteuerung des Gesamteinkommens
anstatt nur des Erwerbs, neue Steuersätze und Sozialabzüge,

Befreiung der s esshaften Auslandschweizer vom
Militärpflichtersatz, neue Abstufungen der Steuer.
Der Militärpflichtersatz hat nicht in erster Linie
fiskalischen Charakter, sondern dient vielmehr dazu, den
verfassungsrechtlichen Grundsatz der allgemeinen Y/ehr-
pflicht voll zu verwirklichen. Nach Ablauf der Ueber-
gangszeit fällt den Kantonen vom Ertrag nur noch eine
Bezugsprovision von 20$ zu.
Wer nicht im Heer eingeteilt oder dem Hilfsdienst
zugeteilt ist, wer vorzeitig in die Landwehr oder in den
Landsturm versetzt worden ist oder den Militärdienst
versäumt, zahlt dafür die Ersatzabgabe, ebenso wer
landesabwesend ist oder aus sonstigen Gründen für
Dienstleistungen nicht zur Verfügung steht.
Im Landsturmalter ist normalerweise kein Militärpflichtersatz

mehr zu zahlen. Dj_e Bundesversammlung kann aber
die Ersatzpflicht für Jahre, in denen grosse Teile der
Landsturmtruppen zu Dienstleistungen herangezogen
werden, auf das Landsturmalter ausdehnen. Es wird aber
dann von dieser Altersklasse nur 1/6 der vollen Abgabe
geschuldet,
Diese neuen gesetzlichen Bestimmungen sind vor allem
an den letzten Auslandschweizertagen eingehend
diskutiert worden und es ist sehr zu begrüssen, dass nach
Jahren sorgfältigster Prüfung endlich eine Form gefunden
wurde, die sicher in den Kolonien nur begrüsst werden
kann. Nähere Auskunft über die Militärpflichtersatzabgabe

erteilt der Sektionschef in Buchs oder der Vorstand
des Schweizervereins recht gerne.

Auslandschweizerkolonien;

Seit Jahrhunderten bestehen in aller Y/elt mehr oder
weniger starke Schweizerkolonien, deren Bestände wegen
der Kriegsereignisse da und dort stark gelichtet worden
sind, besonders in den Nachbarstaaten der Schweiz. Bei
den schweizerischen Vertretimgen im Ausland sind zurzeit
rund 265*000 Auslandschweizer immatrikuliert, unter
ihnen gegen zwei Drittel Doppelbürger. Es gibt auch eine
Reihe von Schweizerschulen im Ausland, von denen 13 durch
den Bund anerkannt sind und unterstützt werden. Sie
zählen zusammen 150 Hauptlehrer und über 3*000 Schüler
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